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Schöck Sconnex® Typ W zum Anschluss an Stahlbetonwände  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 14 Anlagen.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

Gegenstand der Zulassung ist das Anschlusselement Schöck Sconnex® Typ W. Es besteht 
aus einer 80 mm dicken Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum und tragenden 
Komponenten. Hinsichtlich der tragenden Komponenten werden zwei Typen unterschieden, 
siehe Anlage A.1. 
Das Anschlusselement Schöck Sconnex® Typ W-N-VH besteht aus Wärmedämmung und 
gekreuzten Querkraftstäben aus nichtrostendem Stahl sowie einem Betondrucklager zur 
Übertragung von Drucknormalkräften und Schubkräften in Wandlängs- und Wandquer-
richtung. Das Anschlusselement Schöck Sconnex® Typ W-N besteht aus Wärmedämmung 
und einem Betondrucklager zur Übertragung von Drucknormalkräften. 
Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden 
wärmedämmenden Verbindungselementen zum Anschluss von Wänden an Decken aus 
Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit einer Festig-
keitsklasse von mindestens C20/25 bzw. mindestens C25/30 (bei Außenbauteilen) sowie 
einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m³ und 2600 kg/m³ unter statischer bzw. quasi-statischer 
Belastung. 
Das Anschlusselement Schöck Sconnex® Typ W kann sowohl am Wandfuß, als auch am 
Wandkopf eingesetzt werden. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
Die Abmessungen und geometrischen Randbedingungen von Schöck Sconnex® Typ W 
müssen den Anlagen A.2 und A.3 entsprechen. 
Es sind Werkstoffe nach Anlage A.3 zu verwenden. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
Jede Verpackungseinheit von Schöck Sconnex® Typ W muss vom Hersteller dauerhaft und 
deutlich lesbar, z. B. mittels Aufkleber mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 "Überein-
stimmungsbestätigung" erfüllt sind. 
Zusätzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Zulassungsnummer (Z-15.7-376), 
− Typenbezeichnung. 
An jedem einzelnen Anschlusselement müssen eindeutige Angaben zum Einbau der 
Anschlussbewehrung angebracht werden. Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Einbau-
anleitung beizufügen. 
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2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes Schöck Sconnex® Typ W mit den 
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der 
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates 
einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung 
durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
erfolgen: Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung 
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Antragsteller des 
Bauproduktes eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte 
Überwachungsstelle einzuschalten. 
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.  

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen: 
− Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:  

Für Schöck Sconnex® Typ W dürfen nur Baustoffe verwendet werden, für die 
entsprechend den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Überein-
stimmung geführt wurde und die entsprechend gekennzeichnet sind oder die nach den 
Regelungen dieses Bescheides überwacht und geprüft werden. 

− Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind:  
Die Abmessungen des Bauproduktes sind gemäß Prüfplan zu überprüfen. 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. 
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:  
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile, 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den 

Anforderungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 
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2.3.3 Fremdüberwachung 
In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine 
Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im 
Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauproduktes Schöck Sconnex® 
Typ W durchzuführen und es sind auch Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die 
Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.  
Im Rahmen der Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prüfungen 
gemäß Prüfplan durchzuführen, die Ergebnisse auszuwerten und mit den Anforderungen zu 
vergleichen. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.  

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung und Bemessung 
3.1.1 Allgemeines 

Für Planung und Bemessung gelten DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA 
sowie die Regelungen nach Anlage B bis D. 

3.1.2 Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz 
Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden in DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 4 festgelegt. 
Die Mindestbetonfestigkeitsklassen sowie die Mindestbetondeckung in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Umgebungsbedingungen sind entsprechend DIN EN 1992-1-1 einzuhalten. Der 
Korrosionsschutz der bauseitigen Bewehrung wird durch Einhaltung der Betondeckung nach 
DIN EN 1992-1-1 und Verwendung der Werkstoffe nach diesem Bescheid gewährleistet. 

3.1.3 Tragfähigkeit des Anschlusselementes 
Die Bemessungswerte für die Tragfähigkeiten sind in Anlage C angegeben.  

3.1.4 Dehnfugenabstände 
In den Betonbauteilen sind rechtwinklig zur Dämmschicht Dehnfugen zur Begrenzung der 
Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der erforderliche Fugenabstand ist gemäß 
Anlage D zu ermitteln. 

3.1.5 Feuerwiderstand 
Der Nachweis der Verwendbarkeit von Schöck Sconnex® Typ W in Bauteilen, an die 
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, ist mit diesem 
Bescheid nicht erbracht. 

3.1.6 Wärmeschutz  
Für die Beurteilung des Wärmeschutzes sind folgende Nachweise zu führen: 
a) Beurteilung des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2 

Für den Wandanschluss Schöck Sconnex® Typ W ist nach DIN 4108-2, Abschnitt 6.2 der 
rechnerische Nachweis des Temperaturfaktors an der ungünstigsten Stelle für die 
Mindestanforderung von fRsi ≥ 0,7 und θsi ≥ 12,6°C entsprechend DIN EN ISO 10211 zu 
führen. 
Eine Berechnung der innenseitigen Oberflächentemperaturen Θsi entsprechend 
DIN EN ISO 10211 darf unter der Verwendung der Nennabmessungen und der 
äquivalenten Wärmeleitfähigkeit λeq,TI nach Anlage E.3 erfolgen. 
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b) Berücksichtigung des erhöhten Transmissionswärmeverlustes 
Der Wandanschluss darf, wenn kein genauerer Nachweis geführt wird, als thermisch 
getrennte Konstruktion im Sinne von DIN V 4108 Bbl. 2 angesehen werden. Es darf daher 
mit einem pauschalen spezifischen Wärmebrückenzuschlag von ΔUWB = 0,05 W/m²⋅K für 
die gesamte Umfassungsfläche gerechnet werden.  
Die mittlere äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq,Mittel wird nach Anlage E.3 ermittelt. Damit 
kann eine Berechnung des längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten ψ 
entsprechend DIN EN ISO 10211 erfolgen. 

3.2 Bestimmungen für die Ausführung 
Die Bewehrung der an die Wandanschlüsse anschließenden Betonkonstruktionen ist unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1 und den 
Regelungen nach Anlage B.2 bis B.4 auszuführen. 
Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der von 
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungs-
erklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. 

Folgende Normen und Verweise werden in diesem Bescheid in Bezug genommen: 

-  DIN 4108-2:2013-02 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: 
Mindestanforderungen an den Wärmeschutz 

- DIN 4108 Bbl. 2:2006-03 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden  
- Wärmebrücken - Planungs- und Ausführungsbeispiele 

- DIN 4108-4:2020-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: 
Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte 

- DIN EN 206-1:2001-07+A1:2004-10+A2:2005-09 
   Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; 

Deutsche Fassung EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 
- DIN EN 1991-1-5:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine 

Einwirkungen - Temperatureinwirkungen; Deutsche Fassung 
EN 1991-1-5:2003 + AC:2009  und 

 DIN EN 1991-1-5/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: 
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - 
Temperatureinwirkungen 

- DIN EN 1992-1-1:2011-01+A1:2015-03 
    Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung 
EN 1992-1-1:2004/A1:2014  und 

  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04+A1:2015-12 
    Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau; einschließlich DIN EN 1992-1-1/NA Änderung A1 

- DIN EN 1993-1-4:2015-10+A2:2021-02 
    Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -  

Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur 
Anwendung von nichtrostenden Stählen; Deutsche Fassung 
EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 
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- DIN EN 10088-1:2014-12 Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle; 
Deutsche Fassung EN 10088-1:2014 

- DIN EN 12664:2001-05 Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten 
Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem 
Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-
Gerät, Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem 
Wärmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12664:2001 

- DIN EN 13163:2016-08 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation; Deutsche 
Fassung EN 13163:2012 + A2:2016 

- DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brand-
verhalten von Bauprodukten, Deutsche Fassung 
EN 13501-1:2007+A1:2009 

-  DIN EN ISO 6946:2018-03 Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangs-
koeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 6946:2017) 

- DIN EN ISO 10211:2018-03 Wärmebrücken im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächen-
temperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO 10211:2107); 
Deutsche Fassung EN ISO 10211:2017 

- DIN EN ISO 10456:2010-05 Baustoffe und Bauprodukte - Wärme- und feuchtetechnische Eigen-
schaften - Tabellarische Bemessungswerte und Verfahren zur 
Bestimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungs-
werte (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009); Deutsche Fassung 
EN ISO 10456:2007 + AC:2009 

- Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Fremdüberwachung 
eingeschalteten Stelle hinterlegt. 

- Der Prüfplan ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Fremdüberwachung 
eingeschalteten Stelle hinterlegt. 

Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin  Kisan 
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